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TEIL B: TEXTTEIL

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

FESTSETZUNGEN
gem. § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

Erweiterung Gewerbepark Wiesenstraße einschließlich Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans "Gewerbepark Rotfeld"  Nr.123.07.02

Teil A: Planzeichnung

 
 Digitale Katastergrundlagen werden auf Grundlage von analogen Katasterrahmenplänen und Inselkarten erstellt. 
 Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Karte auch nur der Genauigkeit der zugrunde liegenden analogen Karte entsprechen!  
 (Quelle: LKVK); Digitale Kartengrundlage: Landesamt für Kataster-, Vermessung und Kartenwesen
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Übersichtslageplan
(ohne Maßstab)

Landeshauptstadt Saarbrücken

1. Art der baulichen Nutzung
     (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

Im Geltungsbereich werden die Bauflächen als 
Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO ausgewiesen. 

Gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO werden dabei 
bestimmte allgemeine und ausnahmsweise 
zulässige Nutzungen ausgeschlossen.

1.1 Zulässige Arten von Nutzungen 
(§ 8 Abs. 2 BauNVO)

1.2 Ausnahmsweise zulässige Arten von 
Nutzungen 
(§ 8 Abs. 3 BauNVO)

- Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind.

1.3 Nicht zulässige Arten von Nutzungen 
(§ 1 Abs. 4 und Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 
Abs. 9 BauNVO)

- Lagerhäuser und Lagerplätze als selbständige 
Anlagen,

- Anlagen für sportliche Zwecke.

1.4 Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes 
werden zulässige Arten von Nutzungen
(§ 1 Abs. 4 und Abs. 6 BauNVO i.V.m. § 1 
Abs. 9 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 BauGB und §§ 16 - 21 BauNVO)

11. Räumlicher Geltungsbereich
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Die genauen Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der 
Planzeichnung zu entnehmen.

2.1 Grundflächenzahl 
(§§ 16, 17 und 19 Abs. 1 BauNVO)

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs- 
plans wird das Maß der baulichen Nutzung durch 
die Festsetzung einer Grundflächenzahl gem. § 16 
Abs. 2 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVO 
bestimmt. 

Die GRZ wird gem. § 17 Abs. 1 BauNVO wie für 
Gewerbegebiete üblich, auf den Wert 0,8 
festgesetzt. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

- Garagen und Stellplätze mit Zufahrten,

- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,

- Bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird

mitzurechnen.

Die GRZ darf bis auf 1,0 überschritten werden, 
wenn dies durch eine extensive Dachbegrünung 
ausgeglichen wird. Dabei sind je ein qm 
überschrittener Grundstücksfläche zwei qm 
Dachbegrünung auszugleichen.
Die dargestellten Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB werden bei der Berechnung der GRZ mit 
berücksichtigt. 

2.2 Höhe baulicher Anlagen 
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO )

siehe Planzeichnung

Zur Ermittlung der maximalen Höhe gilt das Maß 
vom unteren Bezugspunkt bis zur Attika (bei 
Flachdächern) oder zum obersten Firstpunkt (bei 
Satteldächern). Maßgeblich ist hier das eingedeckte 
Dach. 

Als unterer Bezugspunkt wird die Oberkante des 
fertigen Straßenbelages (Scheitel der Straße) der 
dem Gebäude zugeordneten Erschließungsstraße 
festgesetzt. 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
gem. § 9 Abs. 6 BauGB

Bahntrassen Die im Plangebiet befindlichen Bahntrassen werden 
nachrichtlich übernommen. Die genaue 
Abgrenzung ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

Siehe Nutzungsschablone

2.3 Baumassenzahl 
(§ 21 BauNVO)  

Die Baumassenzahl wird auf max. 5,00 festgesetzt. Rechtskräftiger Bebauungsplan
Nr. 123.07.01 vom 25.04.1996

10. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

P1: Die sich aus der Einhaltung der GRZ 
ergebenden nicht überbauten und nicht 
versiegelten Teile der privaten 
Grundstücksflächen sind als Grünflächen 
gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die 
Pflanzung ist mit standortgerechten Laubbäumen 
und Sträuchern vorzunehmen (siehe unten 
stehende Pflanzliste)  
P2: Stellplatzanlagen für PKW sind pro vier 
Stellplätzen mit einem großkronigen Laubbaum zu 
bepflanzen (siehe unten stehende Pflanzliste) 
P3: Entlang der linearen zeichnerischen 
Festsetzung zur Pflanzung von Einzelbäumen 
(Pro 10 lfdm ein Baum) sind großkronige 
Laubbäume zu pflanzen (siehe unten stehende 
Pflanzliste)
P4: Die ausgewiesenen Einzelbäume sind zu 
erhalten, zu pflegen und ggf. zu ersetzen. Dies gilt 
auch für Bäume innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen, sofern die Bauvorhaben 
ohne wesentliche Einschränkungen auch an der 
Stelle verwirklicht werden können. 
Pflanzliste für Heckenbepflanzung und 
Grundstückseingrünung (siehe M1): 
Bäume: 
Feldahorn Spitzahorn 
Hainbuche Gemeine Esche
Traubenkirsche Süß-Kirsche 
Gemeine Birne Stileiche 
Traubeneiche Mehlbeere 
Eberesche Speierling 
Winterlinde Sommerlinde 
Einheimische Obstbaumsorten 

M3: Anlage von Schotterflächen am 
nordwestlichen Rand des Gewerbegebietes 
Am nordwestlichen Rand des Gewerbegebietes 
(nördlich des Wendehammers der geplanten 
Stichstraße) werden entlang der Böschung des 
Bahndammes der DB (Saardamm) auf einem 
Streifen mit einer Länge von ca. 150 m und einer 
Breite von ca. 5 m Maßnahmen zum Erhalt des 
Lebensraumes der Mauereidechse umgesetzt. 
Entlang der Böschungsflächen werden auf der 
genannten Länge Schotterflächen angelegt, 
welche als Reptilienhabitate dienen. Um einen 
regelmäßigen Laubeintrag sowie Beschattung 
durch Bäume zu verhindern, ist auf den 
angrenzenden Gewerbeflächen in einem Abstand 
von 5 m zu den Schotterflächen keine Bepflanzung 
mit Bäumen oder hoch wachsenden Sträuchern 
(höher als 3 m) erlaubt. 

HINWEISE

Rechtskräftiger Bebauungsplan
Nr. 123.07.00 vom 25.04.1985

Überflutungsschutz
Im gesamten Plangebiet ist auch im Falle eines 
Starkregenereignisses ein ausreichender 
Überflutungsschutz zu gewährleisten. Hierzu dient 
der Kreuzungsbereich im Westen des Plangebietes 
als Tiefpunkt, von dem aus das anfallende 
Niederschlagswasser entlang des dort festgesetzten 
Fuß- und Radweges in einen Kanal eingeleitet 
werden kann. 

KENNZEICHNUNGEN

Altlasten Innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes sind Flächen, deren Böden 
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet 
sind, gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB in 
der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet. 
Dabei handelt es sich um die Parzellen der 
Wiesenstraße 9 (Zache Heizölhandel Tanklager und 
Vertrieb) und der Wiesenstraße 11 (Schrott und 
Autovermietung Ludwig Frey GmbH).

Gestalterische Anforderungen
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes sind nur Gebäude mit 
Flachdächern oder Satteldächern mit einer Neigung 
zwischen 10 und 25 Grad zulässig. 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
gem. § 85 LBO Saarland

6. Hauptversorgungs- und 
Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) 

Siehe Planzeichnung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 ein Abwasserkanal sowie 
eine Gashochdruckleitung festgesetzt. An dem in 
der Planzeichnung gekennzeichneten Betriebspunkt 
ist ein zufahrbarer Einstieg zum Abwasserkanal zu 
gewährleiten. Nach Absprache mit dem 
zuständigen Entsorger kann der Kanal lastenfrei 
überbaut werden. Hierzu sind dem zuständigen 
Ver- bzw. Entsorger jedoch die entsprechenden 
Bauanträge vorzulegen.   

3. Überbaubare und nicht überbaubare  
Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 5 
und 23 BauNVO)

Siehe Planzeichnung

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im 
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 
bestimmt durch die Festsetzung von:

- Baugrenzen gem. § 23 Abs. 3 BauNVO

5. Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

8. Öffentliche Grünflächen                                 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Westlich des Geltungsbereiches entlang des 
festgesetzten Fußweges wird eine öffentliche 
Grünfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 
festgesetzt. 

Siehe Planzeichnung

Die bestehende bzw. die geplante Erschließung des 
Plangebietes wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
als Verkehrsfläche und als Verkehrsfläche mit 
besonderer Zweckbestimmung (Fußgängerweg 
im Westen des Plangebietes) festgesetzt. 

9. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

M1: Versiegelung im Vorbereich zu 
Schaufenstern 
Im Vorbereich zu Schaufenstern entlang der 
Planstraßen sind Versiegelungen ausnahmsweise 
zulässig, wenn die versiegelte Fläche 50% der 
grundstücksbezogenen Vorfläche nicht 
überschreitet. 
M2: Anlage von Stein- und Schotterflächen am 
südlichen Rand des Gewerbegebietes 
Am südlichen Ende des Gewerbegebietes werden 
ausgehend von der westlichen Grenze des 
Geltungsbereiches entlang der Bahngleise bis hin 
zur Planstraße B auf einem Streifen mit einer Länge 
von ca. 350 m und einer Breite von 3 m 
Maßnahmen zum Erhalt des Lebensraumes der 
Mauereidechse umgesetzt. Dabei handelt es sich 
um die Errichtung eines Steinwalls, welcher parallel 
zu den bestehenden Gleisanlagen erbaut wird. Es 
werden Steinhaufen unterschiedlicher Korngröße in 
wechselnden Abständen angelegt. Die Breite der 
eigentlichen Stein- bzw. Schotteranschüttungen 
beträgt etwa 2 m. Als Übergang zu den 
angrenzenden Gewerbebetrieben wird ein Kraut- 
bzw. Altgrassaum mit einer Breite von 1 m als 
Schutzstreifen entwickelt. Damit der Steinwall 
langfristig nicht von Bäumen beschattet wird bzw. 
durch Laubeintrag angrenzender Bäume ein hoher 
Substrateintrag verhindert wird. Aus diesem Grund 
ist zur Sicherung des Lebensraumes der Reptilien 
in einem Abstand von 5 m zum Steinwall keine 
Bepflanzung mit Bäumen oder hoch wachsenden 
Sträuchern (höher als 3 m) erlaubt. Die Anlage des 
Steinwalls erfolgt vor Beginn der Bauarbeiten.   

Sträucher: 
Kornelkirsche Blut-Hartriegel 
Haselnuß Eingriffliger Weißdorn 
Zweigriffliger Weißdorn Pfaffenhüttchen 
Gemeiner Liguster Heckenkirsche 
Schlehe Wein-Rose
Schwarzer Holunder Traubenholunder 
Wolliger Schneeball Gemeiner Schneeball 

Pflanzliste für die Straßenraum- und 
Stellplatzbegrünung (siehe M4 und M5): 
Feldahorn
Spitzahorn
Hainbuche 
Gemeine Esche 
Mehlbeere 
Schwedische Mehlbeere 
Winterlinde 
Stieleiche  

Bund:

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Art. 
9 des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
11.6.2013 (BGBl. I. S. 1548)

Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 11.6.2013 (BGBl. I. S. 1548)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen- 
verordnung 1990 PlanzV 90) vom 18. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt Geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 22.7.2011 (BGBl., I S.1509)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.Juli 2009 (BGBl. I          
S. 2585), zuletzt Geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 22.7.2011 (BGBl., I S.1509)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542),zuletzt geändert durch Artikel 2 
Abs. 100 sowie Artikel 4 Abs. 76 des Gesetzes vom 
07.08.2013 (BGBl. I S. 3154)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 
2013 (BGBl. I S. 1943)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG) 
vom 17. März 1998, zuletzt geändert durch Artikel 5 
Absatz 30 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24. 
Februar 2012 (BGBl. I S. 212)

Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) Vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 31 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallrechts vom 24. Februar 2012 (BGBl. I    
S. 212)
 Bundeswaldgesetzes vom 31. Juli 2010 (BGBI. I S. 
1050)

Land:

Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG), 
Gesetz Nr. 1502 vom 18. November 2010 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 2599), zuletzt 
geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes Nr. 1592 
zur Neuordnung des Saarländischen 
Naturschutzrechts vom 5. April 2006 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 726) und Art. 1 des Gesetzes Nr. 
1621 vom 16. Mai 2007 (Amtsblatt des Saarlandes 
S. 1390)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 682), zuletzt geändert 
durch Art. 3 i.V.m. Art. 4 des Gesetzes Nr.1673 zur 
Einführung der elektronischen Form für das 
Amtsblatt des Saarlandes vom 11. Februar 2009 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1215)

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland (Saarländisches Naturschutzgesetz SNG), 
Art. 1 des Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung des 
Saarländischen Naturschutzrechts vom 05. April 
2006 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 726), geändert 
durch Art. 3 i.V.m. Art. 5 des Gesetzes Nr. 1661 zur 
Einführung einer Strategischen Umweltprüfung und 
zur Umsetzung der SUP-Richtlinie im Saarland vom 
28. Oktober 2008 (Amtsblatt des Saarlandes 2009 
S. 3)

Saarländisches Wassergesetz (SWG), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1994) zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Bereinigung des 
Landeswasserrechts vom 18. November 2010 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 2588)

Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDSchG), 
Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalrechts vom 19. Mai 2004 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1498), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes Nr. 1688 
vom 17. Juni 2009 (Amtsblatt des Saarlandes        
S. 1374)

Landesbauordnung (LBO), Artikel 1 des Gesetzes 
Nr. 1544 zur Neuordnung des Saarländischen  
Bauordnungs- und Bauberufsrechts vom 18. 
Februar 2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes Nr. 
1715 zur Anpassung der Landesbauordnung an die 
Richtlinie 2006/123/EG des europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 16. Juni 
2010 ( Amtsblatt des Saarlandes S.1312)

Saarländisches Nachbarrechtsgesetz vom 28. 
Februar 1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 210), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. Juli 
2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822)

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)- 
Saarländisches Bodenschutzgesetz vom 20. März 
2002 (Amtsblatt des Saarlandes S. 990) zuletzt 
geändert durch Art.10 Abs.3 i.V.m. Art.14 des 
Gesetzes Nr.1632 zur Reform der saarländischen 
Verwaltungsstrukturen vom 21. November 2007 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 2393)

G G

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 25 a und b BauGB)

Bahnanlagen

Straßenbegrenzungslinie

Bäume zum Anpflanzen

Bäume zum Erhalt

Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO )

GE
Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Baumassenzahl

Grundflächenzahl (GRZ)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Ha max = 11 m

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Fußgängerbereich und Radverkehr

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) 

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünflächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstige Planzeichen

5,0

GRZ 0,8

Höhe der baulichen Anlagen als Höchstgrenze 
über Oberkante Straßenmitte
(Attika und oberster Firstpunkt)

K K Kanal

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft

Zufahrbarer Einstieg zum Betriebspunkt zu gewährleisten

Ö Öffentlich

Flurgrenze

Gashochdruckleitung

ÜberschwemmungsgebietÜ

Umgrenzung der Flächen, 
deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.
(§9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)

M1 - M3
Nummer der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
nach BauGB i.V.m. BauNVO und PlanzV 1990

Dauerhafte Einfriedung 
Die im Bebauungsplangebiet ausgewiesenen 
bebaubaren Grundstücke / öffentliche 
Verkehrsflächen sind entlang der Grenze zu den 
Bahnanlagen mit einer dauerhaften Einfriedung ohne 
Öffnung bzw. einer Leitplanke abzugrenzen.

Immissionen von Bahnanlagen 
Es ist zu berücksichtigen, dass es im Nahbereich von 
Bahnanlagen zu Immissionen aus dem Bahnbetrieb 
kommen kann. Hierzu gehören Bremsstaub, Lärm, 
Erschütterungen und Beeinflussungen durch 
elektromagnetische Felder. Es können keine 
Ansprüche gegenüber der Deutschen Bahn AG für 
die Errichtung von Schutzmaßnahmen geltend 
gemacht werden. Ersatzansprüche gegen die 
Deutsche Bahn AG, welche aus Schäden aufgrund 
von Immissionen durch den Eisenbahnbetrieb 
entstehen, sind ausgeschlossen.

Schutzabstände zur Oberleitungsanlage 
Die Streckengleise im  südlichen Bereich des 
Bebauungsplanes sind mit Oberleitung überspannt. 
Bei Bauarbeiten sind die Schutzabstände zu den 
spannungsführenden Teilen der Oberleitungsanlage 
nach DIN VDE 0105, DIN VDE 0115 und DIN VDE 
0210 einzuhalten. Der Mindestabstand zu 
spannungsführenden Teilen von 3,00 m darf während 
der Bauausführung und auf Dauer nicht 
unterschritten werden. Von Standflächen, die von 
Personen betreten werden dürfen, sind die 
Mindestabstände zu spannungsführenden Teilen der 
Oberleitungsanlage nach DIN EN 50121*VDE 0115 
und EN 50122-1 einzuhalten.

Beleuchtungsanlagen 
Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, 
Werbung und dergleichen, sind zum Bahngelände 
hin blendfrei zu gestalten. Sie sind in ihrer 
Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass 
jegliche Signalverwechslung und Blendwirkung 
ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der 
Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind 
vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen 
anzubringen.

Ehemalige Eisenerzkonzession 
Das Plangebiet liegt im Bereich einer ehemaligen 
Eisenerzkonzession. Aus den Unterlagen des 
Oberbergamtes geht nicht hervor, ob in diesem 
Bereich Bergbau umgegangen ist. Bei 
Ausschachtungsarbeiten ist auf Anzeichen von altem 
Bergbau zu achten und ggf. dem Oberbergamt 
mitzuteilen.

Überschwemmungsgebiet Der südliche Bereich, des im Bebauungsplan 
festgesetzten Bahngeländes liegt im 
Überschwemmungsgebiet (ÜSG) der Saar 
(Verordnung vom 22.06.2009). Gem. § 78 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz ist in diesem Bereich 

- die Errichtung von Mauern, Wällen oder 
ähnlichen Anlagen quer zur Fließrichtung des 
Wassers bei Überschwemmungen

- das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,

- das Anlegen von Baum- und 
Strauchpflanzungen verboten. 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser und 
öffentliche Betriebe,

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

- Tankstellen,

- Einzelhandelseinrichtungen, die einem 
Handwerks- oder Gewerbebetrieb zugeordnet 
und diesem baulich und funktional                       
untergeordnet sind und eine maximale 
Verkaufsfläche von 500 m² nicht überschreiten. 
Von dieser Beschränkung ausgenommen sind 
Verkaufsstätten, welche 
Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten zugeordnet 
sind. Zentrenrelevante Kern- und 
Randsortimente sind generell nicht zulässig. 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke,

- Vergnügungsstätten (Spiel- und 
Automatenhallen, Wettbüros, Nachtlokale, 
Discotheken- und Tanzlokale, Swinger-Clubs, 
Freizeit-Center)

- Bordelle 

- Einzelhandelseinrichtungen (mit Ausnahme der 
in den zulässigen Arten von Nutzungen gem. § 
8 Abs. 2 BauNVO genannten Verkaufsstätten)

7. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)                                 

Die im Plangebiet liegende Gashochdruckleitung 
ist mit einem Geh,- Fahr- und Leitungsrecht zu 
belasten. Ein Schutzstreifen von 4 m beiderseits 
der Leitungsachse ist von Bebauung freizuhalten. 

Telekommunikationslinien
Im Plangebiet befinden sich bereits Anlagen der 
Deutschen Telekom. Zur Versorgung des Gebietes 
mit Telekommunikationsinfrastruktur ist die 
Verlegung neuer Telekommunikationslinien 
erforderlich. Für den rechtzeitigen Ausbau und die 
Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen anderer Leitungsträger, ist es 
notwendig den Beginn und den Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen mindestens 3 Monate vor 
Ausschreibung der Telekom schriftlich anzuzeigen.

Wasserrechtliche Erlaubnis 
Zur Einleitung des Niederschlagswassers in die Saar 
über die bestehende Trennkanalisation besteht eine 
wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.11.1997 (Az.: 
E/4-502/97 Bs/Lo). Im Rahmen der vorliegenden 
Planung ist ein entsprechender Änderungs- bzw. 
Ergänzungsantrag zu stellen. 

Behandlungsbedürftigkeit 
Niederschlagswasser

Für das Plangebiet ist eine Beurteilung der 
Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers 
nach „DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum 
Umgang mit Regenwasser“ durchzuführen. 
Zukünftige Nutzungsänderungen von Freiflächen, die 
eine größßere Belastung des Niederschlagswassers 
bewirken können, sind zusammen mit einer 
Bewertung nach DWA-M 153 dem Landesamt füür 
Umwelt- und Arbeitsschutz mitzuteilen. Ggf. 
erforderliche und/oder zusätzliche 
Behandlungsanlagen sind mit dem LUA 
abzustimmen. 

EMPFEHLUNGEN

Verwendung heller Materialien Es wird empfohlen sichtbare Fassaden- und 
Dachflächen mit hellen Materialien bzw. Farben 
auszugestalten, um die Reflexion des Sonnenlichtes 
zu erhöhen. Dadurch bleiben die Baukörper tagsüber 
kühler und nehmen weniger Wärmeenergie auf. 

Bodendenkmäler
Aufgrund von Resten einer ausgedehnten römischen 
Siedlungsstelle im Bereich Wiesenstraße (ehemalige 
Zementfabrik), etwa 500 m östlich vom Kopf der 
Schanzenbergbrücke gelegen, sind in dem südlich 
der Wiesenstraße und deren Verlängerung 
gelegenen Teil des Plangebietes Erdarbeiten gem. § 
10 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 5 bis 8 
SDschG genehmigungspflichtig. Für alle Bauwerke, 
für deren Errichtung eine Baugenehmigung oder eine 
die Baugenehmigung einschließende oder 
ersetzende behördliche Entscheidung erforderlich ist, 
ist das Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt 
herzustellen (§ 8 Absatz 8 SDschG). Die Kosten für 
diese Maßnahmen  einschließlich der Kosten für die 
konservatorische Sicherung und Dokumentation der 
Befunde  hat der Veranlasser gem. § 12 Abs. 4 Satz 
2 SDSchG im Rahmen des Zumutbaren zu tragen.

Im Bereich des Plangebietes nördlich der 
Wiesenstraße und deren Verlängerung wird darauf 
hingewiesen, dass im näheren Umkreis 
Bodendenkmäler bekannt sind. Hier besteht gem. § 
12 Abs. 1 SDSchG Meldepflicht (auch im 
Verdachtsfall) und die Pflicht, eine Fundstelle 
unverändert zu belassen und vor Zerstörung zu 
schützen (§ 12 Abs. 2 SDSchG).

Sollten sich bei Anlage des Kanals, bei den 
Sondagen und bei weiteren, noch durch das LDA 
festzulegenden Maßnahmen im Rahmen der 
Erschließung keine Anhaltspunkte für 
Bodendenkmäler ergeben, könnten die 
bodendenkmalpflegerischen Auflagen, die für den 
nördlich des Wiesenstraße und deren Verlängerung 
gelegenen Bereich des Planungsgebiets formuliert 
wurden, auf die gesamte Fläche ausgedehnt werden. 
Sollten sich Funde / Befunde einstellen, wären 
entweder Grabungen auf Kosten des Veranlassers 
(gem. § 12 Abs. 4 Satz 2 SDSchG) erforderlich oder 
Auflagen, künftige Erdarbeiten betreffend (z. B. 
Festlegung von Tiefen, die bei Erdarbeiten nicht 
überschritten werden dürfen)

4. Flächen für Nebenanlagen, Flächen für 
Stellplätze und Garagen
(§ 9 Abs. Nr. 4 BauGB)

Stellplätze und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO 
sind innerhalb und außerhalb überbaubaren 
Flächen zulässig. 

Garagen sind ausschließlich innerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig. Die 
Grundstückszufahrten an der Wiesenstraße, 
Angela-Braun-Straße und an den Planstraßen sind 
auf eine Breite von 6 m zu beschränken 

Gem. § 14 Abs. 2 BauGB sind im Plangebiet die der 
Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von 
Niederschlagswasser dienende Nebenanlagen 
ausnahmsweise innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig, auch wenn hierfür 
keine eigenen Flächen festgesetzt sind.“

LANDESHAUPTSTADT SAARBRÜCKEN
STADTPLANUNGSAMT

BEBAUUNGSPLAN NR. 123.07.02
Stadtteil Malstatt

M  1 : 1000

Erweiterung Gewerbepark Wiesenstraße einschließlich Änderung und
Ergänzung des Bebauungsplans

„Gewerbepark Rotfeld“

Bearbeitet im Auftrag der
Landeshauptstadt Saarbrücken
Saarbrücken,  26.03.2014

Verfahrensstand Satzungsbeschluss
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